
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im Rathaus mit 
den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf 
www.ludwigshafen.de veröffentlicht. 
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Allgemeinverfügung 
 
gemäß §§ 28, 16 Infektionsschutzgesetz (IfSG) i.V.m. § 2 Landesverordnung zur Durchführung des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV) 
 
der Stadt Ludwigshafen am Rhein aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.03.2020. 
  
Die Stadt Ludwigshafen am Rhein als sachlich und örtlich zuständige Kreisordnungsbehörde für den Erlass 
von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten verfügt: 
 

I. 
 
1. 
Veranstaltungen ab einer zu erwartenden Zahl von Teilnehmenden von mehr als 75 Personen im Gebiet der 
Stadt Ludwigshafen am Rhein sind untersagt. Der Veranstaltungsbegriff ist dabei grundsätzlich weit zu fassen. 
Nicht unter den Veranstaltungsbegriff dieser Allgemeinverfügung fällt der Besuch von Bildungseinrichtungen 
wie Schulen und Universitäten sowie der Besuch von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 16 Jahren, da 
deren Besuch anderweitig rechtlich geregelt wird.  
 
2. 
Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 1 Absatz 1 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG - in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Satz 4 
Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG). Sie gilt zunächst bis zum 10. April 2020. 
 
3. 
Die Allgemeinverfügung der Stadt Ludwigshafen am Rhein vom 13. März 2020 (Amtsblatt 21/2020) wird 
aufgehoben. 
 

II. 
Begründung 

 
Unter den Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die eine 
Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen.  
  



 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 über Tröpfchen, z.B. durch Husten, Niesen, 
und durch teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es zu Übertragungen von 
Mensch-zu-Mensch kommen.  
 
Bei größeren Menschenansammlungen lässt sich die Gefahr einer Virusübertragung angesichts des aktuellen 
Verlaufs an Infektionen mit SARS-CoV-2 nicht sicher beurteilen. Dafür spricht die heterogene, nicht vollständig 
zu überblickende Zusammensetzung und Herkunft der Teilnehmenden sowie die bei solchen 
Menschenansammlungen regelmäßig zu befürchtende Durchmischung und Nähe der Teilnehmenden. 
Darüber hinaus wird bei einer höheren Teilnehmerzahl eine vollständige und zuverlässige Erfassung der für 
eine etwaige Rückverfolgung der Teilnehmenden notwendigen persönlichen Daten schwer zu gewährleisten 
sein. 
 
Regelmäßig werden auf größeren Veranstaltungen auch vulnerable Gruppen (insbesondere ältere Menschen, 
Menschen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem) in nicht unerheblicher Zahl zu erwarten 
sein. Ebenso kann nicht sicher gewährleistet werden, dass insbesondere die notwendigen 
Hygieneanforderungen durchweg eingehalten werden, selbst wenn diese im Vorfeld der Veranstaltung dem 
Veranstalter im Wege der Auflage aufgegeben wurden. 
 
Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist diese Allgemeinverfügung befristet. Sie ist kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar nach § 28 Abs. 3 IfSG in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG. Rechtsbehelfe haben somit keine 
aufschiebende Wirkung. Auf die Strafvorschrift des § 75 Absatz 1 Nummer 1 IfSG wird hingewiesen.  
 

III. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe schriftlich, zur 
Niederschrift oder in elektronischer Form Widerspruch bei der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Rathausplatz 
20, 67059 Ludwigshafen am Rhein erhoben werden. 
 
Zur Niederschrift kann der Widerspruch bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses im Postgebäude, 
Rathausplatz 17, 4. Obergeschoss, Zimmer 46, 67059 Ludwigshafen am Rhein erhoben werden. 
 
Bei der virtuellen Poststelle Stadt.Ludwigshafen@poststelle.rlp.de kann der Widerspruch per E-Mail erhoben 
werden, sofern diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen ist. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Widerspruch per E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur 
unzulässig ist. 
 
Der Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat gemäß § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. 
Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht in 67433 Neustadt an der Weinstraße, Robert-Stolz-Straße 20, 
gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise 
anordnen. Dieser Antrag ist schon vor Erlass einer Entscheidung des Stadtrechtsausschusses zulässig. Er 
wäre gegen die Stadt Ludwigshafen am Rhein, vertreten durch die Oberbürgermeisterin, zu richten. Er müsste 
den Antragsteller und den Antragsgegner sowie den Streitgegenstand bezeichnen. Die zu einer Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollten angegeben werden. Diese Allgemeinverfügung sollte in 
Abschrift beigefügt werden. 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
gez. 
Graf 
Bereichsleiter 
 
  



 
Anlage 
 
Erlass des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz vom 
13.03.2020 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


